
1. Allgemeines
1.1  Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Vereinbarungen, Angebote und  
 Lieferungen. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrück- 
 lich widersprechen.  Wir haben das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Besteller der Gel- 
 tung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen widerspricht. 
1.2 Änderungen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen werden im Rahmen bestehender Verträge  
 dem Besteller schriftlich bekanntgegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Besteller nicht schrift- 
 lich Widerspruch erhebt. Der Widerspruch muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem die  
 Änderungsmitteilung dem Besteller zugegangen ist. 
1.3 Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt zustande durch unsere schriftliche oder  
 elektronisch übermittelte Auftragsbestätigung. Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist nur 
 unsere Auftragsbestätigung maßgeblich. 
1.4 Durch Datenverarbeitungsanlagen ausgedruckte Geschäftspost (z.B. Auftragsbestätigungen, Rechnun- 
 gen, Gutschriften, Kontoauszüge, Zahlungserinnerungen) ist auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich. 
2. Preise
2.1 Unsere Preise gelten ab Werk. Umsatzsteuer wird in der jeweils am Tag der Rechnungsstellung gelten- 
 den Höhe gesondert berechnet.
 Verpackungs-, Fracht-, Porto-, Aufstellungs-, Inbetriebnahme- und Montagekosten sowie etwaige 
 Versicherungskosten werden gesondert berechnet.
2.2 Unsere Preise sind Euro-Preise. 
 Soweit ausnahmsweise ausdrücklich die Bezahlung in fremder Währung vereinbart wird, gehen  
 Wechselkursänderungen zu Lasten des Bestellers. 
2.3 Bei einer allgemeinen Verteuerung von Rohstoffen oder Energie um mehr als 10 % vor Herstellung 
 der Ware sind wir berechtigt, den Preis um den Faktor der Material- oder Energieverteuerung zu  
 erhöhen. Beträgt die Preiserhöhung dann mehr als 10 % des Kaufpreises, ist der Besteller berechtigt,  
 vom nichterfüllten Teil des Kaufvertrages kostenfrei zurückzutreten.
2.4 Soweit sich nicht aus Ziffer 2.3 etwas anderes ergibt, sind wir an die für einen Auftrag vereinbarten 
 Preise 4 Monate seit Vertragsschluss gebunden. Sind längere Fristen zur Erbringung der Lieferung  
 oder Leistung vereinbart, sind wir berechtigt, bei Erhöhung von Material- oder Lohnkosten auf der 
 Grundlage unserer ursprünglichen Preiskalkulation einen Aufschlag entsprechend der eingetretenen 
 Kostensteigerung vorzunehmen.
2.5  An Besteller in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die uns berechtigterweise ihre Um- 
	 satzsteuer-Identifikations-Nummer	 mitgeteilt	 haben,	 liefern	 wir	 umsatzsteuerfrei.	 Änderungen	 der	 
	 Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer	sind	unverzüglich	mitzuteilen.	Erweist	sich,	dass	die	Umsatz 
	 steuerbefreiung	zu	Unrecht	 in	Anspruch	genommen	wurde,	sind	wir	zur	Nachberechnung	der	Um- 
 satzsteuer berechtigt. Der Besteller schuldet uns darüber hinaus Schadenersatz.
3. Zahlungsbedingungen
3.1 Unsere Rechnungen sind spesenfrei innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar oder  
 – wenn keine Zahlungsrückstände bestehen – mit 4 % Skonto bei Vorauskasse oder 2 % Skonto bei 
 Zahlung innerhalb von 14 Tagen. 
3.2 Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und nur zahlungshalber und 
 unter dem Vorbehalt unserer Annahme im Einzelfall entgegengenommen. Bei Wechselzahlung be- 
 steht keine Skontoberechtigung. Diskont- und sonstige Spesen sind vom Kunden zu tragen und sofort  
 zur Zahlung fällig.
3.3 Gegen unsere Forderungen kann der Besteller nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
 Forderungen aufrechnen. 
 Dem Besteller steht ein Zurückbehaltungsrecht nur hinsichtlich der Forderungen aus demselben 
 Vertragsverhältnis zu, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Die Einrede des nicht erfüll- 
 ten Vertrages (§ 320 BGB) steht dem Besteller bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen  
 uneingeschränkt zu. Er kann unter diesen Voraussetzungen die Zahlung der Vergütung bei Mängeln  
 der Lieferung nur in der Höhe zurückhalten, die dem Wert der mangelhaften Lieferung entspricht. 
3.4		 Befindet	sich	der	Besteller	mit	Zahlungen	gleich	welcher	Art	im	Verzug	oder	tritt	in	seinen	Vermögens- 
 verhältnissen eine nicht nur unbedeutende Verschlechterung ein, so werden sämtliche Forderungen 
 gegen ihn zur sofortigen Zahlung fällig. Das gilt auch für ursprünglich gestundete Rechnungen sowie 
 später fällige Wechsel oder Schecks. 
 Eine solche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse ist u.a. anzunehmen, wenn Wechsel oder  
 Schecks protestiert werden oder eine Kreditversicherung die Deckung ablehnt bzw. die Deckung 
 erheblich reduziert, das von dem Kreditversicherer gesetzte Limit überschritten ist bzw. durch die be- 
 absichtigte Lieferung überschritten würde. In diesem Fall sind wir berechtigt, für alle weiteren Liefe- 
 rungen Vorkasse zu verlangen. 
3.5  Wir sind berechtigt, gegenüber Forderungen des Bestellers aufzurechnen mit den Forderungen, die  
 andere Gruppenunternehmen der MeierGuss Gruppe (MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co.  
 KG, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, der MeierGuss Limburg GmbH & Co. KG) gegen  
 den jeweiligen Besteller haben.
4. Lieferung
4.1  Lieferfristen und -termine sind nur verbindlich, wenn wir sie als solche schriftlich bestätigt haben. Die  
 Lieferzeit ist eingehalten, wenn wir innerhalb der vereinbarten Fristen die Versandbereitschaft melden. 
4.2 Die Einhaltung von Lieferfristen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller beizubrin- 
	 gender	Unterlagen,	die	Erfüllung	aller	notwendigen	Mitwirkungspflichten	des	Bestellers	und	die	Ein- 
 haltung der Zahlungsbedingungen voraus. Verzögert oder unterlässt der Besteller seinerseits erfor- 
 derliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen, verlängert sich die Lieferfrist angemessen. 
4.3 Verzögert sich die Leistung bzw. Lieferung durch Eintritt unabwendbarer Ereignisse, so verlängert 
 sich die Lieferfrist angemessen. Kann aus gleichem Grund die Lieferung für mehr als drei  Monate  
 nicht erbracht werden oder wird sie aus diesem Grund unmöglich, können wir vom Vertrag hinsichtlich 
 der nicht erfüllten Teile der Lieferung zurücktreten. Wir werden in diesem Fall den Besteller unverzüg- 
 lich von der Verzögerung und der Unmöglichkeit informieren und etwa schon erhaltene Gegenleistun- 
 gen erstatten. 
 Unabwendbare Ereignisse (höhere Gewalt) in diesem Sinne sind insbesondere Betriebsstörungen,  
 Arbeitskämpfe, behördliche Eingriffe, Rohstoffmangel, Ausfall von Zulieferungen und Zulieferanten,  
 Ausfall wichtiger Fertigungseinrichtungen oder Maschinen, Werkstoff- oder Energiemangel, Verzöge- 
 rungen bei der Beförderung. 
4.4 Ist eine Abnahme der Lieferung oder Leistung vereinbart, sind deren Bedingungen bei Vertrags- 
 schluss festzulegen. Die Abnahme hat unverzüglich nach gemeldeter Abnahmebereitschaft beim Lie- 
 feranten zu erfolgen. Die Kosten der Abnahme gehen zu Lasten des Bestellers. 
 Erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach förmlicher Mitteilung der Abnahmebereitschaft keine Abnah- 
 me, gilt die Abnahme als erteilt. 
4.5 Wir behalten uns Teillieferungen vor, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 

4.6 Verzögern sich Versand und Transport aus Gründen, die in der Risikosphäre des Bestellers liegen, 
 um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, sind wir berechtigt, dem Besteller  
 für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Liefe- 
	 rung,	höchstens	jedoch	insgesamt	5	%,	zu	berechnen.	Der	Nachweis	höherer	Lagerkosten	bleibt	uns,	 
	 der	Nachweis	niedrigerer	Lagerkosten	bleibt	dem	Besteller	vorbehalten.	
 Verzögert sich der Versand aus diesen Gründen um mehr als drei Monate, haben wir das Recht, vom  
 Vertrag zurückzutreten und im Falle schuldhaften Verhaltens des Bestellers Schadenersatz zu verlangen. 
4.7 Lieferungen erfolgen ab Werk (EXW Incoterms). Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufäl- 
 ligen Verschlechterung geht mit der Auslieferung an den Spediteur, spätestens mit Verlassen des 
 Werks, auf den Besteller über. Verzögert sich die Versendung aus Gründen, die in der Risikosphäre 
 des Bestellers liegen, erfolgt der Gefahrübergang mit der Mitteilung der Versandbereitschaft. 
5. Serienlieferungen, Langfrist und Abrufaufträge
5.1 Soweit in Serienliefer- und Langfristverträgen eine Laufzeit nicht ausdrücklich vereinbart ist, sind  
 solche Verträge mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende schriftlich von beiden Seiten kündbar. 
5.2 Die Preise sind anhand der vereinbarten Bestellmengen kalkuliert. Sind keine verbindlichen Bestell- 
 mengen vereinbart, so richtet sich die Kalkulation nach den vereinbarten Zielmengen. Wird die Bestell- 
 menge oder Zielmenge unterschritten, sind wir berechtigt, den Preis pro Einheit angemessen zu erhöhen. 
 Die Höhe der Erhöhung der Preise richtet sich nach den Kalkulationsgrundlagen des Lieferanten.
5.3 Bei Lieferaufträgen auf Abruf sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, vom Besteller verbindliche 
 Mengen mindestens drei Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch  
 einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich der Zeit oder Menge  
 durch den Besteller verursacht werden, gehen zu seinen Lasten; dabei ist die Kalkulation des Liefe- 
 ranten für die Berechnung der Mehrkosten maßgeblich. 
5.4 Bei Serienlieferungen ist eine Mehr- oder Minderlieferung von 10 % gegenüber der Auftragsmenge  
 aufgrund der Besonderheiten des Gießverfahrens zulässig. Eine Änderung der Stückpreise ist damit  
 nicht verbunden.  
6. Maße und Gewichte
 Abbildungen, Maße und Gewichtsangaben in unseren Katalogen, Preislisten und Angeboten und Auf- 
 tragsbestätigungen stellen nur annähernde Angaben dar. Soweit für die Berechnung das Gewicht  
 zugrunde gelegt wird, ist das auf unserer Waage ermittelte Gewicht maßgebend.
7. Paletten
 Paletten sind vom Kunden zu bezahlen, soweit er nicht bei Übernahme der Ware bzw. Anlieferung 
 gleichwertige Paletten übergeben kann (Palettentausch). Soweit die Paletten bezahlt werden, gehen 
 sie in das Eigentum des Kunden über.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren vor, bis alle Forderungen gegen 
 den Besteller, gleich aus welchem Grund, beglichen sind. Bei Einstellung in laufende Rechnung gilt  
 der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo. 
 Wir sind berechtigt, die Ware bei einem Zahlungsverzug des Bestellers zurückzunehmen. Die Ware  
 wird gutgeschrieben mit den tatsächlichen Erlösen nach Abzug der Verwertungs- und Rücknahme- 
 kosten. 
	 Der	Besteller	 ist	verpflichtet,	das	Eigentum	gegen	Feuer,	Wasser	und	Diebstahl	zu	versichern.	Die	 
 Ansprüche gegen die Versicherung werden mit Vertragsschluss an uns abgetreten. 
 Weist der Besteller auf Aufforderung nicht nach, dass eine ausreichende Versicherung abgeschlos- 
 sen ist, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch, 
 Feuer, Wasser und sonstige Schäden zu versichern. 
8.2  Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu  
 verarbeiten oder unter Vereinbarung eines verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalts weiter  
 zu veräußern. Zu anderen Verfügungen ist er nicht berechtigt.
	 Die	Verwertungsbefugnis	des	Bestellers	erlischt,	wenn	er	seine	Zahlungsverpflichtungen	nicht	ein- 
 hält, in sonstiger grober Weise gegen geschlossene Verträge verstößt oder in Vermögensverfall ge- 
 rät. Als Vermögensverfall in diesem Sinne gelten Zahlungseinstellung, Überschuldung, Beantragung  
 eines Insolvenzverfahrens und jede sonstige schwerwiegende Veränderung der Vermögensverhält- 
 nisse des Bestellers, die zu einer Gefährdung der Sicherheiten führen kann. 
8.3  Die Verarbeitung der Vorbehaltsware wird  für uns vorgenommen (§ 950 BGB). Bei gemeinsamer  
 Verarbeitung für mehrere Lieferanten steht uns das Eigentum entsprechend § 947 f. BGB zu. 
 Verbindet oder vermischt der Besteller die gelieferte Sache mit einer Sache, die in seinem Eigentum  
 steht, in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so übereignet der  
 Besteller uns bereits jetzt einen Miteigentumsanteil an der Hauptsache in dem Verhältnis, in dem der 
 Wert unserer Sache zum Wert der Hauptsache steht. Der Miteigentumsanteil bleibt im Besitz des  
 Bestellers, der die Sache für uns verwahrt. 
8.4	 Der	Besteller	tritt	uns	hiermit	die	aus	der	Weiterveräußerung	entstehenden	Forderungen	und	Neben- 
 rechte entsprechend unserem Eigentumsanteil ab. Er ist nicht berechtigt, ein Abtretungsverbot zu  
 vereinbaren.
 Erfolgt die Veräußerung nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, tritt der Besteller bereits  
 jetzt den unserem Eigentumsanteil an der veräußerten Sache entsprechenden Teil der aus der Wei- 
 terveräußerung erwachsenden Forderung ab, wenn durch die Verarbeitung, Verbindung oder Vermi- 
 schung Miteigentum entstanden ist.
 Erfolgt die Veräußerung zusammen mit den im Eigentum Dritter stehenden Gegenständen, ohne  
 dass ersichtlich ist, welcher Teil der Forderung aus der Weiterveräußerung auf die Eigentumsvorbe- 
 haltsware des Lieferanten entfällt, tritt der Besteller uns bereits jetzt einen Teil der aus der Weiterver- 
 äußerung erwachsenden Forderung ab, wie er dem Verhältnis des Werts der Eigentumsvorbehaltsware 
 des Lieferanten zu dem Wert im Eigentum Dritter stehender Gegenstände entspricht. Bei teilweiser  
 Zahlung des Kunden des Bestellers gilt die an uns abgetretene Forderung als zuletzt getilgt. 
8.5  Der Besteller ist zum Einzug der abgetretenen Forderungen im ordnungsgemäßen Geschäftsgang  
 berechtigt. Diese Befugnis erlischt in den in 8 Abs. 2 bezeichneten Fällen. Der Besteller ist dann zur  
	 Mitwirkung	beim	Einzug	der	Forderungen	verpflichtet.	
8.6  Der Besteller tritt uns bereits jetzt die Forderungen ab, die ihm aus dem Verkauf der abgetretenen 
 Forderungen an ein Factoring-Unternehmen erwachsen. Unbeschadet der sachenrechtlichen Wirk- 
 samkeit der vorstehenden Abtretung ist dem Besteller die Abtretung der im Rahmen des verlängerten 
 Eigentumsvorbehalts an den Lieferanten abgetretenen Forderungen nur im Rahmen eines echten  
 Factoring erlaubt (d.h. wenn der Factorer das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners der 
 Forderung übernimmt). 
8.7 Der Besteller tritt uns bereits jetzt Entschädigungsforderungen gegen Kreditversicherer ab, wenn 
 und soweit Versicherungsschutz für die an uns abgetretene oder nach den vorstehenden Bestimmun- 
 gen abzutretende Forderung besteht.
8.8 Haben wir gegen einen Scheck des Bestellers einen von diesem angenommenen Wechsel als Aus- 
 steller unterzeichnet, gilt als Zahlung erst die Einlösung des Wechsels durch den Besteller.
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8.9	 Wir	sind	verpflichtet,	uns	zustehende	Sicherheiten	freizugeben,	soweit	ihr	realisierbarer	Wert	die	zu	 
 sichernde Gesamtforderung um mehr als 20 % übersteigt. 
 Bei mehreren Sicherheiten steht uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten frei. 
8.10 Von allen Pfändungen und sonstigen Inanspruchnahmen der in unserem Eigentum stehenden Ware 
 durch Dritte hat der Besteller den Lieferanten sofort in Kenntnis zu setzen. 
9. Gewährleistung
9.1 Wir leisten Gewähr, dass die von uns gelieferten Sachen frei von Sach- oder Rechtsmängeln sind. 
 Maßstab für die Vertragsgemäßheit der gelieferten Produkte ist die jeweilige vertragliche Beschrei- 
 bung der Produkte und ihres Einsatzzwecks in dem mit dem Besteller geschlossenen Vertrag. Un- 
 wesentliche Änderungen der Ware im Hinblick auf Konstruktion, Form und Ausgestaltung sowie der in  
 der Beschreibung angegebenen Werte sowie unwesentliche Änderungen der Leistung sind vom Be- 
 steller zu akzeptieren, soweit sie zumutbar sind oder es sich um handelsübliche Mengen-, Qualitäts-  
 oder Ausführungstoleranzen handelt. Rostspuren beeinträchtigen die Qualität nicht und stellen keine  
	 Mängel	dar.	Der	Umwelt	zuliebe	verzichten	wir	weitgehend	auf	eine	Oberflächenbeschichtung	unserer	 
	 Produkte.	Soweit	Produkte	Oberflächenbeschichtungen	enthalten,	können	produktions-	und	produkt- 
 bedingt Tropfnasen oder Einkerbungen/Kratzer auftreten, die keine Mängel darstellen.
9.2	 Falls	die	Produkte	nach	Zeichnungen,	Spezifikationen,	Mustern	u.s.w.	des	Bestellers	hergestellt	und 
 geliefert werden, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungs- 
 zweck. Wir haften dann nur für die Übereinstimmung des Produkts mit den Vorgaben des Bestellers. 
9.3 Für die Übernahme von Beratungs- oder Konstruktionsaufgaben haften wir nur bei schriftlicher Ver- 
 einbarung. 
9.4	 Der	Besteller	 ist	gemäß	§	377	HGB	zur	Untersuchung	und	etwaigen	Mängelrüge	verpflichtet.	Die	 
 Mängelrüge muss schriftlich innerhalb  einer Frist von acht Tagen nach Erhalt der Ware beim Lieferan- 
 ten eingehen. Bei der Eingangsuntersuchung nicht erkennbare Mängel sind innerhalb einer Frist von 
 acht Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
9.5 Im Übrigen sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Fehler aufgetreten ist durch 
 fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, mangelhafte oder nicht ordnungsgemäße Wartung, nicht  
 sachgerechte Verwendung oder ungeeigneten Einsatz, fehlerhafte Montage oder aufgrund von Be- 
	 einträchtigungen,	die	durch	besondere	äußere	Einflüsse	nach	Gefahrübergang	entstanden	sind,	die	 
 vertraglich nicht vorausgesetzt waren. 
9.6 Mängelrügen müssen schriftlich erfolgen und den Mangel präzise bezeichnen. 
	 Auf	unsere	Anforderung	ist	der	Besteller	verpflichtet,	Produkte,	die	als	fehlerhaft	gerügt	werden,	zur	 
 Untersuchung an den Lieferanten zu schicken. Erweist sich die Mängelrüge als begründet, trägt der  
 Lieferant die Rücktransportkosten. 
9.7	 Im	Falle	eines	Mangels	sind	wir	nach	unserer	Wahl	verpflichtet,	die	betroffenen	Teile	oder	Leistungen 
	 unentgeltlich	nachzubessern,	neu	zu	liefern	oder	neu	zu	erbringen.	Im	Fall	der	Nacherfüllung	sind	wir	 
	 verpflichtet,	 die	Transport-,	Wege-	 und	Materialkosten	 zu	 tragen,	 soweit	 diese	 sich	 nicht	 dadurch 
 erhöhen, dass die Ware an einen anderen Ort als den Anlieferort verbracht wurde. Kosten des Aus-  
	 und	Einbaus	mangelhafter	Ware	ersetzen	wir	 im	Rahmen	der	Nacherfüllung	nur	bis	zu	10	%	des	 
 Warenwertes. Etwaige Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.
9.8	 Soweit	das	Gesetz	nicht	zwingend	etwas	anders	vorsieht,	ist	der	Besteller	verpflichtet,	uns	zunächst	 
	 schriftlich	eine	angemessene	Frist	zur	Nacherfüllung	zu	setzen,	bevor	er	andere	Gewährleistungs- 
 rechte geltend machen kann.
 Die Frist beträgt in der Regel mindestens drei Wochen; das gilt nicht, wenn im Einzelfall vertraglich  
 eine kürzere Frist vereinbart wird oder eine andere Frist zwingend erforderlich ist, z.B. in dringenden 
 Fällen, in denen unverhältnismäßig große Schäden drohen oder Gefährdungen für die Betriebssi- 
 cherheit eintreten. 
	 Erfolgt	 die	Nacherfüllung	 innerhalb	dieser	Frist	 nicht,	 ist	 der	Besteller	 berechtigt,	 die	gesetzlichen	 
 Rechte geltend zu machen, insbesondere vom Vertrag zurückzutreten, Minderung des Kaufpreises 
 zu erklären oder – unter den Voraussetzungen der Ziffer 9 – Schadenersatz zu verlangen. 
	 Einer	 Fristsetzung	 bedarf	 es	 nicht,	wenn	wir	 die	Nacherfüllung	 endgültig	 und	 ernsthaft	 abgelehnt 
	 haben	oder	die	Nacherfüllung	unmöglich	ist.	
9.9 Schadenersatz statt der Leistung kann der Besteller nur verlangen, wenn die Lieferung der mangel- 
	 haften	Sache	eine	erhebliche	Pflichtverletzung	bedeutet.	
	 Ansprüche	auf	Schadenersatz	wegen	etwaiger	Begleitschäden,	die	unabhängig	von	der	Nacherfül- 
 lung eintreten (z.B. Produktionsausfall, entgangener Gewinn, Ansprüche wegen verspäteter Lie- 
 ferung an Abnehmer des Bestellers etc., § 280 BGB) können nur geltend gemacht werden, wenn eine 
	 angemessene	schriftliche	Frist	zur	Nacherfüllung	fruchtlos	abgelaufen	ist.	Im	Übrigen	gilt	für	Scha- 
 denersatzansprüche Ziffer 10.
9.10 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Kaufsache.
 Diese Verkürzung der Gewährleistungsfrist gilt nicht bei Vorsatz oder Arglist. Für Schadenersatzan- 
 sprüche gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist, soweit wir nach Ziffer 10 auf Schadenersatz haften.  
 Bei Mängeln an Bauwerken oder Mängeln an Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungs- 
 weise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursachen, gilt die gesetz- 
	 liche	Verjährungsfrist	von	fünf	Jahren	(§	438	Abs.	1	Nr.	2	BGB).	Für	ausgeführte	Nacherfüllungsarbei- 
 ten oder gelieferte Ersatzteile besteht eine Gewährleistung nur bis zum Ablauf der Gewährleistungs- 
 frist für die ursprüngliche Lieferung. 
9.11	 Ist	die	Nacherfüllungsfrist	erfolglos	abgelaufen,	haben	wir	das	Recht,	den	Besteller	mit	einer	Fristset- 
 zung von zwei Wochen aufzufordern, seine weiteren Gewährleistungsrechte uns gegenüber zu erklä- 
	 ren.	Gibt	er	eine	solche	Erklärung	innerhalb	der	Frist	nicht	ab,	bleiben	wir	zur	Nacherfüllung	berechtigt.	
9.12 Der Besteller kann uns wegen Produktfehlern, wegen denen er von seinen Kunden in Anspruch ge- 
 nommen wird, nur insoweit in Regress nehmen, als er mit seinen Kunden keine über die inländischen  
 gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Gewährleistungshaftung, hinausgehenden Vereinbarun- 
 gen getroffen hat. Für den Umfang unserer Gewährleistungshaftung gegenüber dem Besteller in die- 
 sen Fällen gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 
9.13 Im Falle eines Lieferantenregresses nach rechtlich gebotener Erfüllung von Gewährleistungsansprü- 
 chen eines Verbrauchers gemäß §§ 478, 479 BGB gelten die zwingenden gesetzlichen Regelungen 
	 mit	folgender	Modifikation:
 Wir haften im Regressweg nicht für Mängel, wenn sich die Mangelhaftigkeit aus Vereinbarungen über  
 die Beschaffenheit der dem Verbraucher überlassenen Sache ergibt, die mit dem Verbraucher ge- 
 troffen wurden und die von den Vereinbarungen abweichen, die wir mit dem Besteller getroffen haben. 
 Maßstab für die Frage, ob ein Mangel vorliegt, ist also auch beim Lieferantenregress im Sinne der 
 §§ 478, 479 BGB ausschließlich die Beschaffenheitsvereinbarung, die wir mit dem Besteller getroffen 
 haben. 
	 Wird	der	Besteller	auf	Reparatur	eines	Gegenstandes	oder	Nachlieferung	in	Anspruch	genommen,	 
	 hat	er	uns	davon	unverzüglich	zu	informieren	und	uns	die	Möglichkeit	zu	geben,	die	Nacherfüllung 
 selbst durchzuführen. Er hat uns die Ware zu diesem Zweck zur Untersuchung und Bearbeitung zur  
 Verfügung zu stellen. 
 Der Ersatzanspruch nach § 478 Abs. 2 BGB besteht nur dann, wenn wir innerhalb angemessener 
	 Frist	die	verlangte	Nacherfüllung	nicht	geleistet	haben	oder	sie	ablehnen.	
 Im Übrigen ist der Ersatzanspruch des Bestellers gemäß § 478 Abs. 2 BGB der Höhe nach begrenzt  
 auf die Kosten, die auch entstanden wären, wenn wir das von uns gelieferte Produkt an dem von uns 
 mit dem Besteller vereinbarten Anlieferort nachgebessert oder wenn wir dorthin nachgeliefert hätten. 
	 Für	etwaige	Mehraufwendungen,	die	dem	Besteller	durch	Nacherfüllung	oder	Inanspruchnahme	im 

 Regresswege gemäß § 478 Abs. 2 BGB entstehen können, zahlen wir in jedem Gewährleistungsfall  
	 –	unabhängig	vom	Nachweis	eines	solchen	Mehraufwandes	–	pauschal	5	%	der	vorstehend	genann- 
 ten Kosten. Für Ansprüche auf Schadenersatz gelten §§ 478, 479 BGB nicht. 
10.  Schadenersatz
10.1  Auf Schadenersatz haften wir, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur 
 - wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig  
    gehandelt haben;
 - wenn wir Garantien gegeben haben, für die Erfüllung dieser Garantien im vereinbaren Umfang. 
   Garantien bedürfen der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich bezeichnet sein; 
 - im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit;
	 -	in	Fällen	sonstiger	zwingender	gesetzlicher	Haftung	(z.B.	Produkthaftungsgesetz,	Umwelthaftpflicht- 
   gesetz u.ä.).
10.2  In Fällen leichter Fahrlässigkeit haften wir auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur  
	 im	Fall	der	Verletzung	vertragswesentlicher	Pflichten,	soweit	kein	Fall	des	Abs.	1	vorliegt.	
	 Bei	 leicht	 fahrlässiger	 Verletzung	 vertragswesentlicher	 Pflichten	 ist	 die	 Schadenersatzhaftung	 der 
 Höhe nach begrenzt auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens. 
	 Der	Besteller	 ist	 verpflichtet,	 uns	 vor	Vertragsschluss	 schriftlich	 auf	 besondere	Risiken,	 atypische	 
 Schadensmöglichkeiten und ungewöhnliche Schadenshöhen hinzuweisen. 
 Die Haftung für jegliche darüber hinausgehende Folgeschäden, mangelnden wirtschaftlichen Erfolg,  
 mittelbare Schäden und für Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen. 
10.3 Ist Gegenstand des Kaufvertrages eine nur der Gattung nach bestimmte Sache, bestimmt sich auch 
 in diesem Fall unsere Haftung ausschließlich nach den vorstehenden Regelungen. Eine vom Ver- 
 schulden unabhängige Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. 
10.4 Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwen- 
 dungen (§ 284 BGB).
11. Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen, einzugießende Teile
11.1 Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen wie Modelle, Schablonen, Kernkästen, Kokillen, Gieß- 
 werkzeuge, Vorrichtungen und Kontrolllehren, die vom Besteller beigestellt werden, sind uns kos- 
 tenlos zuzusenden. Die Übereinstimmung der vom Besteller bestellten Fertigungseinrichtungen mit  
	 den	vertraglichen	Spezifikationen	oder	übergebenen	Zeichnungen	und	Mustern	wird	von	uns	nur	auf- 
 grund ausdrücklicher Vereinbarung überprüft. Vom Besteller beigestellte Fertigungseinrichtungen 
 dürfen wir ändern, wenn uns dies aus gießtechnischen Gründen erforderlich erscheint und das Werk- 
 stück dadurch nicht geändert wird. 
11.2 Die Kosten für die Änderung, Instandhaltung und den Ersatz seiner Fertigungseinrichtungen trägt  
 der Besteller. Die Fertigungseinrichtungen werden von uns mit der Sorgfalt behandelt und bewahrt,  
	 die	wir	 in	eigenen	Angelegenheiten	anzuwenden	pflegen.	Zum	Abschluss	einer	Versicherung	sind	 
	 wir	nicht	verpflichtet.	Von	uns	nicht	mehr	benötigte	Fertigungseinrichtungen	des	Bestellers	können	 
 wir auf Kosten und Gefahr des Bestellers zurücksenden oder, wenn der Besteller der Aufforderung zur  
 Abholung nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt, vernichten. 
11.3 Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen, die von uns im Auftrag des Bestellers angefertigt und be- 
 schafft werden, bleiben auch bei Berechnung anteiliger Kosten unser Eigentum. Sie werden von uns  
 für die Dauer von drei Jahren nach dem letzten Abguss aufbewahrt. Wenn der Besteller Fertigungs- 
	 einrichtungen	voll	bezahlt	hat,	sind	wir		verpflichtet,	ihm	Eigentum	zu	verschaffen.	
11.4 Entsteht bei Benutzung einer nur einmal verwendungsfähigen Fertigungseinrichtung Ausschuss, so 
 hat der Besteller entweder erneut eine Fertigungseinrichtung beizustellen oder die Kosten der Ersatz- 
 einrichtung zu tragen. 
11.5 Von uns einzugießende Teile müssen maßhaltig und in einwandfreiem Zustand vom Besteller an- 
 geliefert werden. Für durch Ausschuss unbrauchbar werdende Teile ist vom Besteller kostenlos Er- 
 satz zu liefern. 
12. Schutz- und Urheberrechte
12.1 Dem Besteller überlassene Unterlagen und Zeichnungen sowie von uns erbrachte konstruktive Leis- 
 tungen und Vorschläge für die Gestaltung und Herstellung der Gussteile, seien sie körperlicher oder  
 unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – sind unser Eigentum und unterliegen unserem 
 Urheberrecht. 
 Der Besteller darf sie nur für den vorgesehenen Zweck im Rahmen des Vertrages verwenden und  
 ohne unsere Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch veröffentlichen. 
12.2  Für alle uns vom Besteller übergebenen Unterlagen, Gegenstände und dergleichen steht der Bestel- 
 ler dafür ein, dass Schutzrechte Dritter dadurch nicht verletzt werden. Der Besteller hat uns von 
 Ansprüchen Dritter freizustellen und einen etwaigen Schaden zu ersetzen.
12.3 Im Übrigen haften wir dafür, dass durch die von uns gelieferten Produkte Schutzrechte Dritter, soweit  
 sie in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, nicht verletzt werden. 
	 Wir	werden	nach	unserer	Wahl	entweder	ein	Nutzungsrecht	erwirken	oder	das	Produkt/die	Leistung	 
 so ändern, dass das Schutzrecht nicht mehr verletzt wird, oder das Produkt austauschen. Ist das zu  
 angemessenen Bedingungen nicht möglich, stehen dem Besteller alle Rechte im Rahmen von Ge- 
	 währleistungsansprüchen	 zu.	Der	Besteller	 ist	 in	 solchen	Fällen	 verpflichtet,	 uns	über	 von	Dritten	 
 geltend gemachte Ansprüche unverzüglich schriftlich zu verständigen und uns die Abwehrmaßnah- 
 men und Vergleichsverhandlungen zu überlassen. 
	 Stellt	der	Besteller	in	solchen	Fällen	die	Nutzung	von	Produkten	oder	Leistungen	ein,	ist	er	verpflich- 
	 tet,	 den	 Dritten	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	 mit	 der	 Nutzungseinstellung	 kein	 Anerkenntnis	 einer	 
 Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 
 Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er selbst die Schutzrechtsverletzung zu ver- 
 treten hat. Sie sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vor- 
 gaben des Bestellers oder durch eine von uns nicht vorhersehbare Anwendung oder dadurch verur- 
 sacht wurden, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns geliefer- 
 ten Produkten eingesetzt wurde.
13.  Schlussbestimmungen
13.1  Erfüllungsort für alle Leistungen aus Verträgen ist unser Sitz.
13.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Lieferverträgen ist ebenfalls unser Sitz. Wir sind aber auch  
 berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
13.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, berührt das  
	 die	Wirksamkeit	im	Übrigen	nicht.	Die	Parteien	sind	dann	verpflichtet,	anstelle	der	unwirksamen	eine	 
 wirksame Vereinbarung zu treffen, die ihrem Willen am nächsten kommt. 
13.4 Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches Recht unter Aus- 
	 schluss	des	Übereinkommens	der	Vereinten	Nationen	über	Verträge	über	den	internationalen	Waren- 
 kauf (CISG).
13.5 Die zur Bearbeitung von Geschäftsvorfällen erforderlichen Daten werden bei uns an zentraler Stelle  
 gespeichert. 
13.6 Diese Lieferbedingungen gelten für alle Geschäfte mit Personen, die bei Abschluss des Vertrages in  
	 Ausübung	ihrer	gewerblichen	oder	selbständigen	beruflichen	Tätigkeit	handeln	(Unternehmer),	oder	 
 mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

Stand: September 2020


